
Bestimmungen 
ftir den Gebrauch von "Registerguthaben'' zu Reisezwecken. 

--------~-
~. Freizugebende Beträge, Verwendungszweck. 
i. Deutschland-Reisende können zu Reisezwecken Beträge aus Re

gisterguthaben bis zu RM 50,-- täglich, - bis zur Höchstsumme 
von RM 1 500,-- je Monat und Person-, erheben. 

2. Deutschland-Reisende, welche ein ftir den Registermark-Reise
verkehr bestimmtes, auf ihren Namen lautendes Empfehlungs
achreiben eines registrierten Berechtigten (registered holder) 
vorweisen, können bis zu RM 100,-- täglich erheben. 

3. Ftir Personen unter 15 Jahren gilt nur die Hälfte der u.nter 
Ziffer 1 und 2 genannten Sätze. 

4. Deutschland-Reisenden 1st gestattet, Reichsmark aus Register
guthaben fti.r Fahrt-, Hotel- und Verpflegungskosten in Deutsch
land sowie ftir sonstige Ausgaben ihres persönlichen Reisebe
darfs zu verwenden. 

5. Deutschland-Reisende können Reichsmark aus Registerguthaben 
auch ftir die Platzbelegung und ftir sonstige hiermit zusammen
hängende Kosten au.f deutschen und auf ausländiachen See- und 
Luftfahrzeugen bei Reisen nach u.nd von Deutschland verwenden 
und zwar können in diesen Fällen auch tiber die vorgenannte 
Monatsgrenze von RM 1 500,-- Beträge freigegeben werden. Die 
betreffenden Zahlungen finden so statt, dass die entsprechen
den Registerguthaben von dem Reiseverkehrssonderk0nto der 
ausländischen Bank oder des ausländischen Reisebtiros auf das 
Registerkonto der ausländischen Schiffahrt- bezw. Luftfahrt
gesellschaft oder das Reichsmarkkonto der deutschen Schiffahrt
bezw. Luftfahrtgesellscbaft tiberwiesen werden. 

6. Die Reichsbank kann die Zahlung höherer Beträge gestatten, 
sofern besondere Griinde vorgebracht werden u.nd ein ausreichen
der Beweia hinaichtlich der Zwecke, ftir welche diese Beträge 
verlangt werden, geliefert wird. 

II. Verfahren. 
1. Der ausländische Bank:enauaschuss jedes Landes benennt der 

Reichsbank jeweils Reieebilros seines Landes zwecks Zulassung 
als Abgabestellen ftir Registerguthaben. 

2. Der ausländische Bankgläubiger oder registrierte Berechtigte 
wird den Treuhänder bezw. die das Hegisterkonto ftihrende 
Bank anweisen, den erforderlichen Reichsmarkbetrag entweder 
seinem eigenen Konto bei seinem Korrespondenten gutzubringen, 
oder (im Falle des Verkaufs anein Reisebtiro) an den deutschen 
Korreapondenten des betreffenden Reisebtiros zu tiberweisen, und 
zwar ist der Betrag in allen Fällen einem "Reiaeverkehrsaonder
konto" gutzuschreiben. 

3. Hegisterguthaben zu Reisezwecken mtissen bei einem ausländischen 
Bankgläubiger oder registrierten Berechtigten erworben werden. 
Öberträge von Reieeverkehrssonderkonto auf Reiseverkehrsso.nder
konto sind unzulässig. ln den nachgenannten Ländern: 

Vereinigte Staaten von Amerika, Belgien, 
Techechoslovakei, Dänemark, England, ~rank
reich, Holland, Schweden, Schweiz, 

ist Voraussetzu.ng ftir die Ubertragung auf Reiseverkehrssonderkon
to, dass die Domizile des Registerberechtigten und des Inhabers 
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des Reiseverkehrssonderkontos in ein und demselben Land sich 
befinden. Als Domizil einer Filiale oder Zweiganetalt eines 
regis~rierten Berechtigten, die sich in einem anderen Lande 
als dem ihrer Zentrale oder Muttergesellschaf~ befindet, kann 
hierbei sowohl das betreffende Land als auch das Land ihrer 
Zentrale oder Muttergesellscha.ft angesehen werden. In Zweifels
fällen entscheidet die Reichsbank, die auch berechtigt 1st, Aus
nahmen zuzulassen. 

4. Deutschland-Reisende beschaffen sich bei einer ausländiachen 
Bank oder einem Reisebtiro auf Reichsmark lautende besondere 
Reiseschecks, Akkreditive oder Kreditbriefe. • 

5. Diese auf Reichsmark lautenden Reiseschecks, Aklcreditive oder 
Kreditbriefe werden in Deutschland durch den Ko~respondenten 
der ausländischen Bank bezw. des Reisebtiros eingelöst. Die 
Reiseschecks pp. sind den von der Reichsbank: jeweils heraus
gegebenen Durchftihrungsvorachriften unterworfen und nicht 
begenbar. 

ti. Die nicht verbrauchtcn Reichsmarkbeträge aus Registerguthaben 
diirfen nicht ina Ausland verbracht werden. Sie sind deshalb 
vor der Ausreise aue Deutechland zu Gunsten des Reiseverkehrs
sonderkontoe der Firma. (ausländische Bank oder ausländisches 
Reisebiiro), von welcher der Heisende die Reieeschecks usw. er
worben hatte, wieder einzuzahlen. Der Gegenwert der wiederein
gezahlten Reichsmarkbeträge steht dem Reisenden bei der be
treffenden Firma im Aualande in ausländischer Valuta zur Ver
ftigung. 

III. Durchftthrongsvorschriften4 
l. Die Reichsbank erlässt die ftir die Verwendung von Register

gutbaben zu Reisezwecken erforderlichen Durchftihrungevor
echriften und wird die jeweils neueste Fassung den beteiligten 
ausländischen Banken und Reisebtiros zustellen. 

2e Die Reichsbank behält sich vor, zur Deckung ihrer Unkosten, 
Reisescheok - aowie andere zur Auegabe gelangende 1ormulare 
gegen Vergutung abzugeben und ftir Zahlungen oder Uberweisungen 
zu Lasten von Reiseverkehrssonderkonten Gebtihren zu erheben. 

IV. Die Rei~hsbank behält sich das Recht vor, ihre Bestimmungen 
oder Durcbftihrungevorachriften uber den Regietermark-Reise
verkehr jederzeit abzuändern. 
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